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Koadjutor

Der wichtigste Koadjutor ist der Bischofskoadjutor. Im CIC/1917

wurden zwei Typen von Bischofskoadjutoren, das heißt Gehilfen

beziehungsweise Stellvertretern des Diözesanbischofs, unterschieden:

Der "persönliche Koadjutor" und der "Bistumskoadjutor". 

Der "persönliche Koadjutor" wurde für den Fall eingesetzt, dass ein

Bischof außer Stande war, sein Amt selbst zu versehen. Er war direkt

dem jeweiligen Diözesanbischof zugeordnet, wobei das Kirchenrecht

zwei Ausformungen bezüglich der Nachfolge vorsah: cum oder sine iure

successionis (mit oder ohne Nachfolgerecht, can. 350 CIC/1917). Der

Koadjutor mit Nachfolgerecht wurde bei Eintritt der Sedisvakanz des

bischöflichen Stuhls von Rechts wegen neuer Oberhirte der Diözese

(can. 355 CIC/1917). Der Koadjutor ohne Nachfolgerecht, auch als

Auxiliarbischof bezeichnet, verlor sein Amt gewöhnlich durch die

Sedisvakanz des Bischofsstuhls, dem er zugeordnet war. Die Rechte

und Pflichten eines persönlichen Koadjutors hingen vom Inhalt des

päpstlichen Ernennungsschreibens und der Situation vor Ort ab. Zumeist

hatte er auf Grund der völligen Handlungsunfähigkeit eines Bischofs, was

wegen der fehlenden kirchenrechtlichen Möglichkeit einer Emeritierung

nicht unüblich war, alle bischöflichen Rechte und Pflichten inne (can. 351

CIC/1917). 

Der "Bistumskoadjutor" wurde in Deutschland gemeinhin als

"Weihbischof" bezeichnet und hauptsächlich wegen der territorialen

Größe einer Diözese eingesetzt. Dieser war dem bischöflichen

Stuhl ständig zugeordnet, was durch eine Sedisvakanz desselben

nicht beeinträchtigt wurde (can. 352 CIC/1917). Die Bestellung

eines Koadjutors oblag allein dem Papst, der Amtsantritt erfolgte

schließlich durch seine Besitzergreifung. Alle Koadjutoren unterlagen der

Residenzpflicht.

Daneben konnte der Heilige Stuhl für alle Benefizien (Pfarreien,

Kanonikate...) Koadjutoren ernennen (can. 1433 CIC/1017).
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